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 Patent Gebrauchsmuster 

Erfindungshöhe erfinderische Tätigkeit erfinderischer Schritt, 
geringere Erfindungshöhe 

Rechtssicherheit 
geprüftes Recht, 

Recherche und Prüfung 
der Patentierbarkeit 

keine Prüfung auf Neuheit 
und erfinderischen Schritt, 

aber Erstellung eines 
Recherchenberichts 

Dauer des Verfahrens je nach Komplexität, 
ca. 3 Jahre 

sehr rasches Verfahren, 
durchschnittlich 9 Monate 
beschleunigt: 2 Monate 

Schutzdauer max. 20 Jahre max. 10 Jahre 
 



Erfindungsanmeldungen im Österreichischen Patentamt

Im Österreichischen Patentamt wurden 2009 3.485 Erfindungen angemeldet. 2.557 
dieser Anmeldungen betrafen Patente. In 928 Fällen wurden Gebrauchsmuster 
beantragt. Damit blieb die Anzahl der eingereichten technischen Innovationen auf 
konstant hohem Niveau.



Österreichische Erfindungen nach Sachgebieten

Die meisten Erfindungen stammen aus den Branchen Arbeitsverfahren bzw. 
Transportieren (22,5%), Täglicher Lebensbedarf (20%) und Maschinenbau (17%). 
Diese Branchen entsprechen auch den in den vergangenen Jahren stärksten 
Bereichen. (Quelle Jahresbericht 2009)



Freiwillige Lizenzen

Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benützung der Erfindung dritten 

Personen für das ganze Gebiet des Patentes oder für einen Teil 

desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benützungsberechtigter 

zu überlassen (§ 35 PatG).

Ein Lizenzvertrag ist ein Vertrag sui generis mit den Grundzügen eines 

Dauerschuldverhältnisses.



Freiwillige Lizenzen

Das Patentrecht, das Pfandrecht und die sonstigen dinglichen Rechte an 

Patentrechten werden mit der Eintragung in das Patentregister 

erworben und gegen Dritte wirksam (§ 43 Abs. 1 PatG).

Für den Erwerb der genannten Rechte ist die Eintragung im Patentregister 

der Modus. Die Eintragung wirkt konstitutiv.



Freiwillige Lizenzen

Für die Erwerbung der Lizenzrechte blieben die Bestimmungen des 

bürgerlichen Rechtes maßgebend. Der Lizenzvertrag kommt durch 

bloße Willenseinigung der Vertragspartner zustande. 

Dritten Personen gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit der 

Eintragung in das Patentregister wirksam (§ 43 Abs. 2 PatG). 

Dritte Personen sind Personen, die abgeleitete Rechte aus dem Patent 

geltend machen (zB im Fall einer Übertragung der Erwerber des 

Patentes, sogenannter „Sukzessionschutz“).



Freiwillige Lizenzen

Für die Bewilligung der Eintragung einer freiwilligen Lizenz in das 

Patentregister ist im Österreichischen Patentamt die Rechtsabteilung 

Patent und Muster zuständig.

Die Beschlussfassung erfolgt durch Einzelbeschluss.



Zwangslizenzen an einem Patent (§ 36 PatG)

- Wegen Abhängigkeit eines jüngeren Patentes von einem älteren Patent

- Wegen Abhängigkeit eines jüngeren Sortenschutzrechtes von einem 

älteren Patent

- Lizenz an einem jüngeren Patent wegen einer Lizenz des 

Patentinhabers an einem älteren Sortenschutzrecht

- Wegen Nichtausübung des Patentes in angemessenem Umfang

- Wenn die Lizenzerteilung im öffentlichen Interesse geboten ist.



Zwangslizenzen an einem Patent

Für die Bewilligung der Eintragung einer Zwangslizenz ist im 

Österreichischen Patentamt die Nichtigkeitsabteilung zuständig. Das 

Patentamt entscheidet über den Antrag in dem für die Anfechtung von 

Patenten vorgeschriebenen (kontradiktorischen) Verfahren.

Die Beschlussfassung erfolgt durch Senatsbeschluss (zwei rechtskundige, 

drei fachtechnische Mitglieder).

Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung kann Berufung an den 

Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden.



Anforderungen an den Eintragungsantrag für eine 
freiwillige Lizenz

Die Eintragung einer Lizenz geschieht auf schriftlichen Antrag eines der 

Beteiligen.

Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, aufgrund der die 

Eintragung geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß 

beglaubigter Abschrift vorzulegen (§ 43 Abs. 5 und 6 PatG). 



Anforderungen an den Eintragungsantrag

Mit der Patent- und Markengebührennovelle 1992 wurden die 

Anforderungen für die beim Patentamt vorzulegenden Urkunden weiter 

reduziert. Es genügt die Vorlage einer „Rumpfurkunde“.

Abgesehen von der genauen Bezeichnung der Beteiligten und des 

Patentes muss die Urkunde Angaben enthalten, die die rechtliche 

Natur der rechtsgeschäftlichen Verfügung erkennen lassen.





Anforderungen an den Eintragungsantrag

Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ordnungsgemäß 

beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen 

sein (§ 43 Abs. 6 PatG).

Beglaubigung der Unterschrift des Patentinhabers hinsichtlich der Echtheit 

und (wenn der Patentinhaber keine natürliche Person ist) der 

Vertretungsberechtigung zur Zeichnung.



Anforderungen an den Eintragungsantrag

Bei Beglaubigungen durch ausländische Notare oder Behörden ist eine 

Überbeglaubigung erforderlich, es sei denn 

- es bestehen zwischenstaatliche Vereinbarungen, die eine 

Beglaubigung entbehrlich machen oder

- es findet das Haager Beglaubigungsabkommen Anwendung (dann 

genügt die Anbringung einer Apostille durch die zuständige Behörde).



Anforderungen an den Eintragungsantrag

Der Eintragungsantrag und die Urkunde unterliegen nach Form und Inhalt 

der Prüfung des Patentamtes (§ 43 Abs. 7 PatG).

Häufig vorkommende Mängel:

- Das Patent ist bereits abgelaufen.

- Der Lizenzgeber ist nicht mit dem im Patentregister eingetragenen 

Patentinhaber ident. 

- Streichungen und Überlackungen an wesentlichen Stellen der Urkunde.





Anforderungen an den Eintragungsantrag

Dem Antragsteller werden die Mängel telefonisch oder schriftlich mitgeteilt.

Behebbare Mängel (fehlende Gebühr, Formmängel) können vom 

Antragsteller verbessert werden.



Gebühren für die Eintragung einer Lizenz

Antrag auf Eintragung oder Löschung einer Lizenz

oder einer Lizenzübertragung je Schutzrecht

(§ 28 PAG) 70,00 Euro

(Hinweis auf die Besonderheit des § 38 PatG: Freiwillige Lizenzen und bestimmte 

Zwangslizenzen können ohne Zustimmung des Patentinhabers unter Lebenden nur 

gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs 

übertragen werden).



Gebühren für die Eintragung einer Lizenz

Schriftengebühren gemäß dem 

Gebührengesetz 1957

Antrag (je Schutzrecht) 13,20 Euro

Beilage (Urkunde) mind.      3,60 Euro



Gebühren für die Eintragung einer Lizenz

Änderung der an das Patentamt zu zahlenden Schriftengebühren durch 

das Abgabenänderungsgesetz 2010 (139/ME (XXIV. GP) mit 1.7.2010 

geplant:

Antrag (je Schutzrecht) 40,00 Euro

Fälligkeit mit der Überreichung des Antrags und nicht mehr am Ende des 

Verfahrens.







Ausschließliche Lizenz

Bei der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz entäußert sich der 

Patentinhaber mit Wirkung gegen Dritte seines Benützungsrechts.

Wird dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz eingeräumt, kann er 

gegen Patentverletzungen vorgehen, ohne die Zustimmung des 

Patentinhabers zu benötigen. 
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Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
nationalen Patentanmeldung

Die Erteilung einer Lizenz an einer nationalen Patentanmeldung wird, 

wenn der Antrag und die vorgelegten Unterlagen dem § 43 PatG 

entsprechen sowie die Gebühr gezahlt wurde, vom Patentamt 

beschlussmäßig zur Kenntnis genommen und im Fall der 

Patenterteilung in das Patentregister eingetragen.



Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt
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Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
europäischen Patentanmeldung

Eine europäische Patentanmeldung kann ganz oder teilweise Gegenstand 

von Lizenzen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der benannten 

Vertragsstaaten sein (Art 73 EPÜ).

Die Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines 

Beteiligten in das Europäische Patentregister eingetragen. Der Antrag 

gilt erst als gestellt, wenn die Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist 

(R 22,23 AO zum EPÜ).



Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
europäischen Patentanmeldung

Aus Kapitel XIII 1. und 3. der Prüfrichtlinien des EPA:

Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche
Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten
unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom
bisherigen Rechtsinhaber unterzeichnete Erklärung, da
der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das
Register unterrichtet wird.



Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
europäischen Patentanmeldung

Aus Kapitel XIII 1. und 3. der Prüfrichtlinien des EPA:

Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche
Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies
beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie
von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen
Patentregister eingetragen ist.



Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
europäischen Patentanmeldung

Aus der Gebührenordnung des EPA:

Eintragung von Lizenzen und
anderen Rechten: 90 Euro



Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
europäischen Patentanmeldung

Während des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt kommt dem 

Österreichischen Patentamt keine Zuständigkeit für Lizenzeintragungen 

zu.

Maßgeblicher Tag für die Zuständigkeit des Österreichischen Patentamtes:

Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung durch das EPA 

im Europäischen Patentblatt (Art 97 (3) EPÜ) (www.epo.org).



Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
europäischen Patentanmeldung

Erst wenn die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des 

europäischen Patentes erfolgt ist, kann beim Österreichischen 

Patentamt für den „nationalen, österreichischen Teil des Europäischen 

Patentes“ die Eintragung einer Lizenz beim Österreichischen 

Patentamt beantragt werden.



Internationale Anmeldung nach dem PCT* Verfahren 
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Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer 
internationalen Patentanmeldung

Der PCT-Vertrag enthält keine Bestimmungen über die Lizenzierung 

internationaler Patentanmeldungen.

Erst bei der Einleitung der nationale Phase beim Österreichischen 

Patentamt kommt dem Österreichischen Patentamt die Zuständigkeit 

für Lizenzen zu.



DANKE 
für Ihre Aufmerksamkeit !

Fragen? 

susanne.lang@patentamt.at
Tel. +43 1 534 24 - 263
Rechtsabteilung Patent und Muster

Kostenloser Auskunftsdienst: 
Mo bis Fr  9:00h – 14:00h
Allgemein:  Tel.: (+43 1) 53424 – 76
Technisch: Tel.: (+43 1) 53424 – 390
Juristisch:  Tel.: (+43 1) 53424 – 391

E-Mail: info@patentamt.at

http://www.patentamt.at/
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